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Einsicht in die Nichtanhandnahmeverfügung gegen die Zuger Regierung in Sachen Heilmit-
telinspektor

Sehr geehrter Herr Thöni

Das von Ihnen am 17. September 2020 eingereichte Einsichtsgesuch in rubrizierter Angelegenheit
ist b'e‘| uns einügangefif‘ ' ' i ’ ' ’ ’ " ’ "’ M J “A”

Nachdem die Nichtanhandnahmeverfügungen noch nicht rechtskräftig sind, handelt es sich um lau-

fende Verfahren, so dass die Gesetzesbestimmungen der Strafprozessordnung anwendbar sind.

Gemass Art. 101 Abs. 3 StPO haben Dritte ein Akteneinsichtsrecht, wenn sie dafür ein wissen-
schaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme
keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
Sie - bzw. die PARAT — machen ein politisches Interesse geltend. Diesem wurde durch die Orien-
tierung der Öffentlichkeit im Sinne von Art. 74 StPO bereits Genüge getan. Weitere Informationen
an die Öffentlichkeit können im laufenden Verfahren nicht erteilt werden.

Sobald die erlassenen Nichtanhandnahmeverfügungen rechtskräftig sind, wird Ihr Gesuch als Ein-

sichtsgesuch im dafür vorgesehenen Einsichtsverfahren gemäss Datenschutzgesetz betrachtet.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. Bei allfälligen Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung. r

Freundliche Grüsse
Staatsanwaltschaft Zug
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